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RzF - 114 - zu § 44 Abs. 1 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Greifswald, Urteil vom 28.01.2009 - 9 K 25/05 = NordÖR 2009, 324 (Leitsatz, red. 
Leitsatz) (Lieferung 2010)

Leitsätze

1. Durch welche Gestaltung erreicht wird, dass die Landabfindung dem Gebot der 
Wertgleichheit gerecht wird, ist der - außer durch das Willkürverbot - nicht weiter 
gebundenen Gestaltungsfreiheit der Flurbereinigungsbehörden überantwortet. Soweit der 
Teilnehmer nicht einen "qualifizierten" Planwunsch anmeldet, der mit einem Anspruch auf 
eine bestimmte Abfindungsgestaltung einhergeht, versagt ihm das Flurbereinigungsrecht 
auch unter dem Aspekt der zweckmäßigen Gestaltung seiner Abfindung einen 
subjektivrechtlichen Schutz, der über den strikten Anspruch auf wertgleiche Abfindung 
hinausreicht.

Anmerkung

Die Gründe sind auszugsweise abgedruckt unter .RzF - 17 - zu § 27 FlurbG
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